
Reisegewerbekarte §55 GewO 

 

Vorzulegende Unterlagen: Erhältlich bei 

Antrag auf Reisegewerbekarte Gewerbeamt 
Führungszeugnis Bürgerbüro 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister Bürgerbüro 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes Finanzamt 

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Wohnsitzgemeinde Wohnsitzgemeinde 

Personalausweis Selbst 
Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz 
(Gesundheitszeugnis für Antragsteller und der im 
Gewerbebetrieb, z. B. Küche u. a., beschäftigten 
Personen) 

Gesundheitsamt 

Schulungsnachweis über Lebensmittelhygiene, Personal- 
und Hygieneschulung nach DIN 10514 sowie 
Schulungsnachweis über Maßnahmen der 
Eigenkontrolle nach HACCP-Prinzipien in der 
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung nur wenn 
er keine Ausbildung 

Volkshochschule oder IHK 

Unterrichtsnachweis der IHK nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 GastG IHK 
 


